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4. Satzung zur Änderung der Satzung des Wasser- 
und Bodenverbandes „Wardersee“

Aufgrund des § 6 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG) und des Ausfüh
rungsgesetzes zum Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Landeswasserverbandsgesetz - LWVG) in der zurzeit 
gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch den Verbandsausschuss vom 17.03.2022 folgende 4. Änderungs
satzung der Satzung des Wasser- und Bodenverbandes „Wardersee“ vom 15.12.2014 mit Genehmigung der unteren 
Aufsichtsbehörde erlassen:

Artikel 1

§ 9 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

§9
(zu § 49 VWG)

Zusammensetzung und Wahl des Verbandsausschusses

(1) Der Verbandsausschuss besteht aus sieben Mitgliedern. Sie sind ehrenamtlich tätig. Eine Stellvertretung findet 
nicht statt.

Artikel 11 

Inkrafttreten:

Diese 4. Satzung zur Änderung der Satzung des Wasser- und Bodenverbandes „Wardersee“ tritt rückwirkend zum 
01.01.2022 in Kraft. Der Verbandsvorsteher wird ermächtigt, die Satzung in der unter Berücksichtigung dieser Nach
tragssatzung geltenden Fassung bekanntzumachen.

1. Beschlossen durch den 
Verbandsausschuss am 17.03.2022

Borgdorf-Seedorf, den ^^

Jan-Hinnak Bracker 
Verbandsvorsteher

2. Genehmigt: ^ . ;
Rendsburg, den < V ' t O L <_

litt Auftrag
Der Landrat des Kreises Rendsbu 
als Aufsichtsbehörde der Wasser-

3. Ausgefertigt^
Borgdorf-Seedorf, den 24 * l-t- ^02-Z-

Jan-Hinnak Bracker 
Verbandsvorsteher

4. Bekannt gemacht: 
Rendsburg, den

Der Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
als Aufsichtsbehörde der Wasser- und Bodenverbände
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